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Vorlagenummer: 1269/2024 
Vorlageart:  Beschlussvorlage 
Status:   öffentlich 
 
Rückstellungen und unterlassene Baumaßnahmen 
Datum:  03.12.2024 
Freigabe durch:  
Federführung: FB65 - Gebäudewirtschaft 
Beteiligt:  
  
Beratungsfolge 
 
Gremium Geplante Sitzungstermine Öffentlichkeitsstatus 

Rat der Stadt Hagen  
(Entscheidung) 12.12.2024 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss ist vor Maßnahmen der Verwaltung zur Bildung, 
Inanspruchnahme oder Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Maßnahmen im 
Hochbau und für Instandhaltungsrückstellungen für Straßen und Brücken im Einzelfall zu 
beteiligen. 
 
Sachverhalt 
Ausweislich des Jahresabschlusses für 2022 bestehen für unterlassene Maßnahmen im 
Hochbau insgesamt 19.657.663,61 € Rückstellungen und für Instandhaltungsmaßnahmen 
für Straßen und Brücken Rückstellungen in Höhe von 10.200.000, -- €. 
 
Es ist aus Sicht der Antragsteller geboten, dass die politischen Gremien nicht nur im 
Rahmen des Jahresabschlusses über die Rückstellungen als „Gesamtpakete“ entscheiden, 
sondern auch im Einzelfall an den jeweiligen Maßnahmen beteiligt werden. 
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Auswirkungen 
Inklusion von Menschen mit Behinderung 
 
Belange von Menschen mit Behinderung 
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.) 
 
 sind nicht betroffen 
 sind betroffen (hierzu ist eine kurze Erläuterung abzugeben) 

 
Kurzerläuterung: 
 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung 
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.) 
 
 positive Auswirkungen (+) 
 keine Auswirkungen (o) 
 negative Auswirkungen (-) 

 
 
Kurzerläuterung und ggf. Optimierungsmöglichkeiten: 
(Optimierungsmöglichkeiten nur bei negativen Auswirkungen) 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.) 

 Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen. 

 Es entstehen folgende Auswirkungen: 
 
1. Auswirkungen auf den Haushalt 
 
Kurzbeschreibung: 
(Bitte eintragen) 
 

 
1.1 Konsumtive Maßnahme in Euro 
Teilplan:  Bezeichnung:  
Auftrag:  Bezeichnung:  
Kostenstelle:  Bezeichnung:  
Kostenart:  4nnnnn Bezeichnung:  
 5nnnnn Bezeichnung:   
 Kostenart 2024 2025 2026 2027 2028 
Ertrag (-) 4nnnnn      
Aufwand (+) 5nnnnn      
Eigenanteil       

Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Erträge und Aufwendungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben (netto). 
 
Bei über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen: Die Deckung erfolgt durch: 
 
Teilplan:  Bezeichnung:  
Auftrag:  Bezeichnung:  
Kostenstelle:  Bezeichnung:   
 Kostenart Bezeichnung 2024 2025 
Mehrertrag (-) 4nnnnn    
Minderaufwand 5nnnnn    
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(+) 
 
 
1.2 Investive Maßnahme in Euro 
Teilplan:  Bezeichnung:  
Finanzstelle:  Bezeichnung:  
Finanzposition:  6nnnnn Bezeichnung:  
  Bezeichnung:   
Finanzposition 
(Bitte überschreiben) 

Gesamt 2024 2025 2026 2027 2028 

Einzahlung (-) 
6nnnnn 

      

Auszahlung (+) 
7nnnnn 

      

Eigenanteil       
Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Einzahlungen und Auszahlungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben. 
 
Bei über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen: Die Deckung erfolgt durch: 
 
Teilplan:  Bezeichnung:  
Finanzstelle:  Bezeichnung:   
 Kostenart Bezeichnung 2024 2025 
Mehrein- zahlung 
(-) 

6nnnnn    

Minderaus-
zahlung (+) 

7nnnnn    

 
  

 Die Finanzierung ist im laufenden Haushalt bereits eingeplant. 

 Die Finanzierung kann durch eine außer-/überplanmäßige Bereitstellung mit Deckung gesichert 
werden.  

 
1.3 Auswirkungen auf den Haushaltssicherungsplan in Euro 
Maßnahmen-Nr.:  
Kompensation Erläuterung:  
Kompensation HSP (Betrag):   
Auftrag:  
Kostenstelle:  
Kostenart:  4/5nnnnn  
 Kostenart 2024 2025 2026 2027 2028 
Verschlechterung 
(-) / Verbesserung 
(+) 

4/5nnnnn      

 
2. Auswirkungen auf die Bilanz 
(nach vorheriger Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung) 
 
Aktiva: 
(Bitte eintragen) 
 

 
Passiva: 
(Bitte eintragen) 
 

 
3. Folgekosten in Euro: 
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a) jährliche Kreditfinanzierungskosten für den Eigenfinanzierungsanteil   
b) Gebäudeunterhaltsaufwand je Jahr  
c) sonstige Betriebskosten je Jahr  
d) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Maßnahmen)  
e) personelle Folgekosten je Jahr  
Zwischensumme  
abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr  
Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt  

  
4. Steuerliche Auswirkungen 

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.) 
 

 Es entstehen keine steuerlichen Auswirkungen. 
  

 Die Erträge sind umsatzsteuerpflichtig.  
  

 Es entstehen folgende ertragsteuerliche Auswirkungen: 

  Es entstehen zusätzliche Erträge im Rahmen eines bestehenden Betriebs gewerblicher Art 
(BgA). 

  Durch die Erträge entsteht ein neuer BgA. 
  Der potentielle Gewinn des BgA ist 

  körperschaftsteuerpflichtig (15,825 %). 
  kapitalertragssteuerpflichtig (15,825 %). 
  gewerbesteuerpflichtig (18,2 %). 

 

 
 
 
 
Bemerkungen: 
(Bitte eintragen) 
 

 
5. Auswirkungen auf den Stellenplan 
 
Stellen-/Personalbedarf: 
 
(Anzahl) Stelle (n) nach BVL-Gruppe (Gruppe) sind im 

Stellenplan 
(Jahr) einzurichten. 

(Anzahl) üpl. Bedarf (e) in BVL-Gruppe (Gruppe) sind befristet 
bis: 

(Datum) anzuerkennen. 

 
6. Rechtscharakter 
 Auftragsangelegenheit 
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung 
 Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung 
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 
 Vertragliche Bindung 
 Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges 
 Ohne Bindung 

 
 
Anlage/n 
1 - 2024-12-12_gem._Vorschlag_Rückstellungen_und_unterlassene_Baumaßnahmen_Rat 
(öffentlich) 
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[Dokumentende] 



CDU, SPD,  B90/Grüne, FDP, DieLinke,  

HAAktiv, HAK und BfHo/Die Partei 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

 

 
 

 
Herrn 
Oberbürgermeister                                                                            Hagen, 03. Dezember 2024 
Erik O. Schulz 
Im Hause 
 
 
 
 
Rückstellungen und unterlassene Baumaßnahmen 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Schulz, 
 
wir bitten um Aufnahme des oben genannten Tagesordnungspunktes  
für die nächste Sitzung des Rates,  gem. § 6 Abs. 1 GeschO, am 12. Dezember 2024.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss ist vor Maßnahmen der Verwaltung zur Bildung, 
Inanspruchnahme oder Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Maßnahmen im 
Hochbau und für Instandhaltungsrückstellungen für Straßen und Brücken im Einzelfall zu 
beteiligen. 
 
Begründung: 
 
Ausweislich des Jahresabschlusses für 2022 bestehen für unterlassene Maßnahmen im 
Hochbau insgesamt 19.657.663,61 € Rückstellungen und für Instandhaltungsmaßnahmen für 
Straßen und Brücken Rückstellungen in Höhe von 10.200.000, -- €. 
 
Es ist aus Sicht der Antragsteller geboten, dass die politischen Gremien nicht nur im Rahmen 
des Jahresabschlusses über die Rückstellungen als „Gesamtpakete“ entscheiden, sondern 
auch im Einzelfall an den jeweiligen Maßnahmen beteiligt werden. 
 
 
 
 
Gez.: 
 

Jörg Klepper 
CDU-Ratsfraktion 

Werner König 
SPD-Ratsfraktion 

Michael Gronwald 
Fraktion 
Hagen Aktiv 
 

Peter Arnusch 
Fraktion 
BfHo/Die PARTEI 
 

Claus Thielmann 
FDP-Ratsgruppe  
 

Elke Hentschel 
Ratsgruppe 
Die Linke 
 

Jörg Fritzsche 
Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen 

Ömer Oral 
HAK-Ratsgruppe 
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